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Rechtsanwälte Decruppe  Kollegen

Von: Hans Decruppe [info@hans-decruppe.de]
Gesendet: Dienstag, 24. November 2009 14:33
An: anton-josef.cremer@rhein-erft-kreis.de
Cc: ursula.gossmer@dielinke-rhein-erft.de; willi.dedecke@dielinke-rhein-erft.de; 

info@hans-decruppe.de; 'linksfraktion'; heike.forge@rhein-erft-kreis.de
Betreff: Linksfraktion Rhein-Erft - Stellungnahme zur Neuorganisation des SGB II - 

Abfrage zum Optionsinteresse der Kreise

Vertraulichkeit: Vertraulich

Sehr geehrter Herr Cremer,  

 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 11.11.2009, bei uns eingegangen am 16.11.2009,

nehmen wir zu der Frage, ob der Rhein-Erft-Kreis in Erwägung ziehen solle, von der Option

i.S.v. § 6 a SGB II Gebrauch zu machen, wie folgt Stellung:  

 

DIE LINKE. erwartet von einer Nutzung des sog. „Optionsmodells“, nach der den kreisfreien

Städten und Kreisen die Möglichkeit eingeräumt wird, anstelle der Agenturen für Arbeit deren

Aufgaben nach dem SGB II wahrzunehmen, keine Verbesserung der Situation für die

Betroffenen. Weder die Langzeit-Erwerbslosen im Rhein-Erft-Kreis noch die bei der ARGE 

beschäftigten Mitarbeiter/innen werden durch eine derartige, rein verwaltungsorganisatorische

Umstrukturierung profitieren. Die grundsätzlichen sozialpolitischen Fehlkonstruktionen des

SGB II werden durch ein „Herumdoktern“ an verfassungswidrigen Verwaltungsstrukturen, wie

sie vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wurden, nicht behoben. 

 

Eine Verbesserung für die Erwerbslosen lässt sich nur erreichen, wenn das grundsätzliche

Problem der Langzeitarbeitslosigkeit durch gezielte, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen

ausgerichtete Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik angegangen würde. Hier sind die

Kommunen und Kreise jedoch überfordert. Nicht einmal die Aufgabe der Vermittlung von

Erwerbslosen in Arbeitsverhältnisse ist mit kreisweitem Horizont effektiv zu leisten; hier sind

mindestens regionale, wenn nicht bundesweite Vermittlungsstrukturen erforderlich, die neben

den „Options“-Strukturen aufgebaut werden müssten. 

 

Stattdessen ist zu befürchten, dass eine „Verwaltungshoheit“ der Kommunen und Kreise über

Langzeit-Erwerbslose zu einer Ausweitung von 1-Euro-Jobs führen könnte, um dadurch 

Aufgaben erledigen zu lassen, für die in den kommunalen Haushalten das Geld fehlt.

Reguläre Arbeitsplätze werden durch 1-Euro-Jobs gefährdet. 
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Das „Optionsmodell“ würde für die betroffenen Erwerbslosen insbesondere auch nicht die

demütigende Verwaltungspraxis nach dem SGB II ändern. Auch an der Überlastung und 

Überforderung der betroffenen Beschäftigten der ARGE würde sich nichts ändern. Im

Gegenteil: Es ist angesichts der steigenden kommunalen Finanznot im Falle der Anwendung

des „Optionsmodells“ sogar mit Personalreduzierungen und Kosteneinsparungen zu rechnen, 

was eine Verschlechterung der Betreuung der Erwerbslosen, d.h. noch längere Warte- und 

Bearbeitungszeiten, schlechtere Vermittlung und weniger Qualifizierungsmaßnahmen etc. zur

Folge hätte. 

 

Letztlich verbietet es sich angesichts der aktuellen Entwicklung der Finanzsituation der 

Kommunen und Kreise, weitere finanzintensive Verwaltungsaufgaben auf kommunaler Ebene

zu übernehmen. Der nordrhein-westfälische Städtetag verwies am gestrigen Tage in einer

Presserklärung mit der Überschrift „Hohe Sozialausgaben und wegbrechende

Steuereinnahmen verschärfen die Finanzlage der Städte“ auf eine „dramatische 

Verschuldung“. Vor diesem Hintergrund wären Überlegungen, das „Optionsmodell“ im Rhein-

Erft-Kreis ernsthaft in Erwägung zu ziehen, finanzpolitisch geradezu skuril und nicht 

nachvollziehbar. 

 

Die Linksfraktion Rhein-Erft kann sich daher aus den vorgenannten grundsätzlichen sozial-

und finanzpolitischen Gründen nicht für das „Optionsmodell“ aussprechen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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